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Triaplus entwickelt
sich immer weiter
Kanton In ihrem vierten Betriebsjahr
verzeichnete die Triaplus AG eine an-
haltend hohe Auslastung im stationä-
ren und ambulantenBereich. Trotz er-
schwerter Bedingungen durch die Co-
rona-Pandemie konnte die psychiatri-
scheVersorgungaufrechterhaltenwer-
den.

Auf operativer Ebene erwirtschaf-
tete die Triaplus AG2021 ein positives
Ergebnis von 1,4 Millionen Franken.
Damit sei die Triaplus gewappnet für
grössere Investitionen, die innerhalb
derTriaplusmittelfristig anstehen,wie
die Verantwortlichen in einerMedien-
mitteilung zum kürzlich erschienenen
Jahresbericht schreiben.

Die Triaplus vereint die psychiatri-
sche Grundversorgung für Erwachse-
ne,Kinderund Jugendliche indenKan-
tonenUri, SchwyzundZug. InZukunft
möchte sie das integrierte Behand-
lungsangebot ausbauenunddieSpezia-
lisierungweiter vorantreiben.

Neustart inAltdorf
undFührungswechsel
Seit rund einem Jahr sind im Kanton
Uri dieAngeboteder ambulantenPsy-
chiatrie für Erwachsene, Kinder und
Jugendliche zusammenmitderTages-
klinik an einem Standort unterge-
bracht. Am 1. Juli kommt es zu einem
Führungswechsel: Angelika Toman
übernimmt als Chefärztin die Be-
reichsleitung der Ambulanten Psychi-
atrie und Psychotherapie (APP) Uri.
Damit wird die Zusammenarbeit mit
der APP Schwyz, bei der sie weiterhin
Chefärztin bleibt, künftig noch enger.
MitdiesemSchrittmöchtedieTriaplus
fürdieErwachsenenpsychiatrieweite-
re standortübergreifende Angebote
etablieren.

InAusserschwyz istneu
allesuntereinemDach
Ende Juni 2022 ziehendieAPPSchwyz
ausLachen,dieTagesstätteLachenund
die Einzel-, Paar- und Familienbera-
tungausPfäffikongemeinsamaneinen
neuen Standort an der Etzelstrasse 27
in Pfäffikon. (pd/nad)
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15 Millionen Steuerfranken mehr
von einer einzigen Schwyzer Firma
Finanzdirektor KasparMichel legte beimH+I-Lunch eine steuerpolitische Auslegeordnung vor.

Jürg Auf derMaur

Gleich zwei Referenten konnten And-
reas Kümin, Präsident von H+I, dem
Schwyzer Wirtschaftsverband, und
Vorstandsmitglied Michael Tschüm-
perlinamgemeinsamenLunchdenver-
sammelten Schwyzer Unternehmern
präsentieren.RegierungsratKasparMi-
chel und der Schwyzer Steuerberater
Philipp Schmidig (Mattig-Suter und
Partner) gaben dabei Einblick in aktu-
elle Steuerbelangeund standen imAn-
schluss Red undAntwort.

Michelmachtedeutlich, dass esdie
internationalen Entscheide in der
OECD und der EU sind, welche den
Takt für das Schweizer Steuerregime
vorgeben.«BundundKantone», soMi-
chel, «sind davon stark betroffen.»
Dass sichdieSteuerunterschiede inner-
halb des Kantons in ihrer Höhe stark
unterscheiden, sei, so Michel, «nicht
per se ein Problem, aber eine Heraus-
forderung».

Zu reden gibt derzeit nach wie vor
die Absicht der OECD, weltweit einen
Mindeststeuersatz von 15 Prozent
durchzusetzen fürFirmen,diemehrals
750MillionenEuroUmsatzgenerieren.
ImKantonSchwyzwären– indenHöfen
– 77 Unternehmen betroffen, wobei es
sichbei7davonumHauptsitzehandelt.

Schwyzprofitiertum
33MillionenFranken
Würdeein solcher SteuersatzTatsache,
könntederKantonSchwyz sogardavon
profitieren.Michel rechnetdamit, dass
Kanton, Gemeinden und Kirchen ins-
gesamt 33 Millionen Franken mehr
Steuergeldeinnehmenkönnten. 30der
33 Millionen würden alleine auf drei
Unternehmenentfallen,wobei fast die
Hälfte, nämlich rund15MillionenFran-

ken, voneinerFirmaalleinmehr inden
Staatssäckel transportiert würden.

Wichtig sei deshalb, dassdiesedrei
Unternehmennicht einfachwegziehen
würden,wenn sie plötzlich so viel stär-
ker belastet würden. Michel: «Wir ha-
benmitdenzuständigenLeuten indie-
sendreiUnternehmengeredet. Sie alle
sagen, dass das kein Problem sei.» Sie
würden bleiben, weil Schwyz noch
mehr biete als nur günstige Steuern,
freute sichMichel.Undergänzte: «Die
Wegzuggefahr ist gebannt.»

Daneben versicherte der Finanzdi-
rektor, dass die Verwaltung derzeit an
einer neuen Steuersenkungsrunde
arbeite. So sollen die Sätze im Bereich
der Kapitalleistungen oder derGrund-
stückgewinnsteuer reduziert werden.
Gleichzeitig werde auch geprüft, wel-
cheGebühren undTarife gesenktwer-
den könnten. Schwyz könne sich das
leisten. Michel: «Das wollen wir und
daswerdenwir vorschlagen.»Daneben
will die Regierung gezielt in die Infra-
struktur und die Bildung investieren.

H+I-Vizepräsident Ivo Huber (von links), Steuerberater Philipp Schmidig, Regierungsrat Kaspar Michel und H+I-Präsident
Andreas Kümin standen am gestrigen Business-Lunch im Zentrum. Bild: Jürg Auf der Maur

«Wirhabenmit
ihnengeredet.
DieWegzugge-
fahr ist gebannt.»
KasparMichel
Finanzdirektor

Kurzantwort

Das 3a-Kapital kann vielseitig
eingesetzt werden: für die
Amortisation einer Hypothek,
für Investitionen in das Wohn-
eigentum oder für Beteiligung
an einer Wohnbaugenossen-
schaft. Im Gegensatz zu Gel-
dern aus der 2. Säule kann ein
Vorbezug der Säule 3a nicht
zurückbezahlt werden. (heb)

Ratgeber

Kann ich Vorbezug aus der 3. Säule wieder zurückzahlen?
Geld Ich (w, 44) habe vor Jahren für den Erwerb unseres Eigenheimsmein angespartes Vorsorgeguthaben aus
der 3. Säule vorbezogen. Kann ich diesen Vorbezugwieder zurückzahlen?Undwas ist der Unterschied zu einem
Vorbezug aus der 2. Säule?

Die 3. Säule dient hauptsächlich
der individuellenVorsorge für
dasAlter. Sie ergänzt die ersten
beiden Säulen (AHVundPen-
sionskasse) und soll dafür
sorgen, dass Sie auch imAlter
den gewohnten Lebensstandard
beibehalten können.Doch 3a
hat nochmehr zu bieten:Häufig
werden dieseVorsorgeguthaben
dazu verwendet, umdenTraum
der eigenen vierWände zu
verwirklichen.Wie in IhremFall
kannmandieseGelder unter
bestimmtenVoraussetzungen
vorzeitig beziehen,wenn es um
die Finanzierung eines selbst
genutztenWohneigentums geht
(«WEF-Vorbezug»).

Mit einem solchenVorbe-
zug können Sie den Erwerb
einer selbstbewohntenWoh-
nung oder einesHausesmit-
finanzieren. Das Kapital kön-
nen Sie aber auch für die
Amortisation einerHypothek,
für wertvermehrende oder
werterhaltende Investitionen

in dasWohneigentumoder für
Beteiligung an einerWohnbau-
genossenschaft (Erwerb von
Anteilscheinen) verwenden.

Sie haben dabei dieWahl,
sich Ihr Vorsorgeguthaben
vollständig oder auch teilweise
ausbezahlen zu lassen. Ein
WEF-Vorbezug der Säule 3a ist
jedoch nur bis zumAlter 59
bzw. 60 Jahre (Frauen/Män-
ner)möglich.Wird das Vorsor-

gekapital der Säule 3a danach
bezogen, kommt das gesamte
Kapital pro Vorsorgevertrag zur
Auszahlung und zur Besteue-
rung. DerGrund: Ab dem59.
bzw. 60. Altersjahr ist das
Limit für eine frühzeitige
Pensionierung erreicht. Des-
halb ist nur noch der Bezug der
Altersleistungmöglich.

KeineRückzahlungvon
3a-Geldernmöglich
ImGegensatz zuGeldern aus
der 2. Säule können Sie einen
WEF-Vorbezug der Säule 3a
nicht zurückbezahlen. Dies ist
der bedeutendeUnterschied
zumVorbezug vonGeldern aus
der 2. Säule.Wenn einWEF-
Vorbezug aus der Pensionskas-
se (PK) oder ab einemFreizü-
gigkeitskonto getätigt wurde,
ist eine Rückzahlungmöglich –
in gewissen Fällen ist die
Rückzahlungspflicht sogar
gesetzlich vorgeschrieben. Die
Rückzahlung des Vorbezuges

gibt demVorsorgenehmer
Anspruch auf die zinslose
Rückerstattung der seinerzeit
an Bund, Kanton undGemein-
de bezahlten Steuern.

Werden Pensionskassen-
oder Freizügigkeitsgelder für
Wohneigentum vorbezogen,
erfolgt imGrundbuch eine
Anmerkung «Veräusserungs-
beschränkung».Diese Anmer-
kung bewirkt, dass grundsätzlich
dasWohneigentumnur verkauft
werden kann, wenn gleichzeitig
die vorbezogenenGelder der
2. Säulewieder zurückbezahlt
werden.Mit diesemVorgang
werden die Vorsorgegelder
gesichert und vor einer Zweck-
entfremdung geschützt.

SteuerlicheVorteile
weiterhinnutzen
Da in der Säule 3a keineRück-
zahlungmöglich ist, gibt es beim
Einsatz dieserGelder für eine
Immobilie keine entsprechende
Anmerkung imGrundbuch.Die

jährlichenEinzahlungen in die
Säule 3a sind selbstverständlich
auch nach einemWEF-Vorbezug
oder einer Rückzahlung in die
2. Säulemöglich. Somit können
Sie den steuerlichenVorteil
weiterhin nutzen.
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